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1 Problemstellung und Zielsetzung

Die Gemeinde Sassenburg im Landkreis Gifhorn stellt derzeit den Bebau-
ungsplan „Rohrwiesen II“ in der Ortschaft Triangel auf. Mit dem Bebauungs-
plan sollen ca. 25,8 ha Gewerbefläche ausgewiesen werden.

Die Anbindung der Gewerbefläche soll über die Fehringstraße erfolgen (vgl.
Abb. 1). Diese mündet im Süden an die Triangeler Hauptstraße (K 93). In
östliche Richtung der K 93 ist eine Verbindung zur Landesstraße 289
(L 289) und von dort in südliche Richtung zur Bundesstraße 188 (B 188)
gegeben.

Abb. 1 Untersuchungsraum

Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wird überprüft, inwiefern der beste-
hende Knotenpunkt B 188/ L 289 die zu erwartenden Verkehre leistungsfä-
hig und verkehrssicher abwickeln kann und ob gegebenenfalls Umbaumaß-
nahmen erforderlich sind.

Karte: OpenStreetMap



Sassenburg – Verkehrsgutachten Knotenpunkt B 188/ L 289 2

2 Bestandsanalyse

Der Knotenpunkt B 188/ L 289 ist derzeit vorfahrtgeregelt (vgl. Abb. 2).
Die Verkehrsteilnehmenden entlang der B 188 erhalten Vorfahrt gegenüber
den Verkehrsteilnehmenden auf der untergeordneten Zufahrt L 289. Die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit beträgt derzeit 100 km/h. In westliche Rich-
tung führt die B 188 nach Gifhorn und in östliche Richtung nach Wolfsburg.
Entlang der L 289 kann über den Knotenpunkt L 289/ K 93 die Ortschaft
Westerbeck (Richtung Norden) und Triangel (Richtung Westen) erschlossen
werden.

Der Knotenpunkt B 188/ L 289 verfügt in den Zu- und Ausfahrten über
einen durchgehenden Fahrstreifen. Aus westlicher Richtung wird dieser von
einem etwa 120 m langen Linksabbiegestreifen ergänzt. Für die Verkehre
aus Richtung Osten führt ebenfalls ein separater Rechtsabbiegestreifen (ca.
50 m) in Richtung der L 289. Für den Rad- und Fußverkehr ist lediglich das
Queren des nördlichen Knotenpunktarms (L 289) über eine Furt mit einer
Mittelinsel vorgesehen.

Abb. 2 Knotenpunkt B 188/ L 289
Foto: SHP IngenieureFoto: SHP Ingenieure
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3 Analyseverkehre

Für die weitere Verkehrsuntersuchung bedarf es zunächst Kenntnisse über
die aktuelle Verkehrsbelastung am Knotenpunkt. Auf Grund der Corona-
Pandemie ist davon auszugehen, dass das derzeit erhobene Verkehrsauf-
kommen nicht repräsentativ genug ist. So ist davon auszugehen, dass die
aktuelle Verkehrsbelastung auf Grund von Homeoffice und Schulschließun-
gen gegebenenfalls geringer ausfällt und somit nicht unbedingt den tatsäch-
lichen Tagesverkehr widerspiegelt. Da für den Knotenpunkt B 188/ L 289
das Verkehrsaufkommen bereits im Jahr 2017 im Rahmen einer Verkehrs-
untersuchung erhoben wurde, werden diese Verkehrsbelastungen als
Grundlage übernommen.

Für die weitere Untersuchung sind vor allem die Spitzenstunden (Zeiträume
mit den höchsten verkehrlichen Belastungen) von Interesse. Diese liegt mor-
gens zwischen 06:45 – 07:45 Uhr und nachmittags zwischen 16:15 –
17:15 Uhr. Da die zukünftigen Mitarbeitenden der geplanten Projektent-
wicklung überwiegend im Schichtbetrieb arbeiten werden, ist somit auch
um die Mittagszeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten. Daher
wird ergänzend noch der Zeitraum zwischen der Früh- und Spätschicht (ca.
14:00 – 15:00 Uhr) betrachtet.

Spitzenstunde morgens (06:45 – 07:45 Uhr)
In der morgendlichen Spitzenstunde beträgt das Gesamtverkehrsaufkom-
men am Knotenpunkt 1.677 Kfz/h (vgl. Abb. 3). Dabei trägt die West-Ost-
Fahrbeziehung mit 634 Kfz/h die Hauptverkehrslast. Zudem ist das Ver-
kehrsaufkommen von der L 289 aus kommend in westliche Richtung der
B 188 verhältnismäßig hoch (417 Kfz/h). Der Schwerverkehrsanteil liegt
insgesamt bei 7,1%.

Abb. 3 Analyseverkehre [Kfz/h] (morgens 06:45 – 07:45 Uhr)
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Spitzenstunde nachmittags (14:00 – 15:00 Uhr)
In dem mittäglichen Zeitraum beträgt das Gesamtverkehrsaufkommen am
Knotenpunkt 1.730 Kfz/h (vgl. Abb. 4). Dabei trägt die Hauptverkehrslast
analog zum morgendlichen Zeitraum die Ost-West-Richtung (578 Kfz/h).
Das Verkehrsaufkommen der Nord-West-Fahrbeziehung nimmt im Vergleich
zu morgens etwas ab. Der Schwerverkehrsanteil liegt insgesamt bei 8,0%.

Abb. 4 Analyseverkehre [Kfz/h] (mittags 14:00 – 15:00 Uhr)

Spitzenstunde nachmittags (16:15 – 17:15 Uhr)
In der nachmittäglichen Spitzenstunde beträgt das Gesamtverkehrsaufkom-
men am Knotenpunkt 1.745 Kfz/h (vgl. Abb. 5). Dabei trägt die Hauptver-
kehrslast analog zum morgendlichen Zeitraum die Ost-West-Richtung (603
Kfz/h). Das Verkehrsaufkommen der Nord-West-Fahrbeziehung nimmt im
Vergleich zu morgens deutlich ab. Der Schwerverkehrsanteil liegt insgesamt
bei 7,8%.

Abb. 5 Analyseverkehre [Kfz/h] (nachmittags 16:15 – 17:15 Uhr)
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4 Verkehrserzeugung

4.1 Eingangsparameter

Im Vorfeld wurden bereits einige Eingangsgrößen bezüglich der Gewerbe-
gebietsentwicklung im Bereich „Rohrwiesen II“ übermittelt.

Schwerverkehr
Insgesamt werden 900 Lkw-Fahrten/24h prognostiziert, die sich wiederum
zu je 50% in Quell- und Zielverkehr verteilen. Für die betrachteten Zeiträume
ergeben sich dabei folgende Prognosen:

- Morgens: 16 Lkw/h (ZV) und 13 Lkw/h (QV)
- Mittags: 32 Lkw/h (ZV) und 32 Lkw/h (QV)
- Nachmittags: 23 Lkw/h (ZV) und 37 Lkw/h (QV)

Leichtverkehr
Die neue Projektentwicklung wird ca. 800 neue Arbeitsplätze schaffen. Da-
bei wird davon ausgegangen, dass etwa 80% der Mitarbeitenden ihren Ar-
beitsweg mit dem Pkw zurücklegen, so dass insgesamt 1.280 Pkw-Fahr-
ten/24h erzeugt werden. Bei den Mitarbeitenden wird die Annahme getrof-
fen, dass ca. 20% (160 MA) in der Verwaltung arbeiten und somit in den
Spitzenstunden abzuwickeln sind (Arbeitszeiten von 07:00/08:00 Uhr bis
16:00/17:00 Uhr). Für die übrigen 80% wird ein 3-Schichtsystem ange-
nommen. So werden jeweils 30% (240 MA) der Früh- und Spätschicht zu-
geordnet. Zudem wird angenommen, dass zwei Drittel der Arbeitsplätze
auch nachts besetzt sind, so dass 20% (160 MA) der Nachtschicht zuge-
ordnet werden. Da der Schichtwechsel in der Regel sowohl morgens (ca.
06:00 Uhr) als auch nachmittags (ca. 14:00 Uhr) vor den normalen Spit-
zenstunden liegt, wird das Neuverkehrsaufkommen in diesen Zeiträumen
lediglich von den Mitarbeitenden in der Verwaltung ausgemacht.

Auf Grundlage der erläuterten Annahmen ergeben sich für die betrachteten
Zeiträume folgende Prognosen:

- Morgens (nur Verwaltung): 128 Pkw/h (ZV)
- Mittags (Schichtwechsel): 192 Pkw/h (ZV) und 192 Pkw/h (QV)
- Nachmittags (nur Verwaltung): 128 Pkw/h (QV)

Gesamtverkehr
In der Summe werden somit insgesamt 2.180 Kfz-Fahrten/24h erwartet.
Der Schwerverkehrsanteil liegt bei ca. 40% (900 Lkw/24h). Für die betrach-
teten Zeiträume ergeben sich zusammenfassend folgende Prognosen:

- Morgens: 157 Kfz-Fahrten/h (davon 144 Kfz-Fahrten/h im Zielver-
kehr und 13 Kfz-Fahrten im Quellverkehr)

- Mittags: 448 Kfz-Fahrten/h (davon 224 Kfz-Fahrten/h im Zielverkehr
und 224 Kfz-Fahrten im Quellverkehr)

- Nachmittags: 188 Kfz-Fahrten/h (davon 23 Kfz-Fahrten/h im Zielver-
kehr und 165 Kfz-Fahrten im Quellverkehr)



Sassenburg – Verkehrsgutachten Knotenpunkt B 188/ L 289 6

4.2 Räumliche Verkehrsverteilung

4.2.1 Verkehrslenkung

Vorbemerkung
Um eine Prognoseverkehrsbelastung für den Knotenpunkt B 188/ L 289
ableiten zu können, müssen die Neuverkehre aus den Spitzenstunden räum-
lich im Straßennetz verteilt werden. Über das Routenverhalten der zukünf-
tigen Nutzer des Gewerbegebiets sind keine Informationen vorhanden. Die
Analysezahlen haben aufgezeigt, dass ein Großteil der Verkehre die Ort-
schaft Triangel als Durchfahrt nutzt. Die Gemeinde Sassenburg strebt je-
doch an, die Neuverkehre, die sich auf Grund der Gewerbegebietsentwick-
lung ergeben, überwiegend in Richtung der L 289 bzw. B 188 abzuwickeln.

Für die Quellverkehre des Schwerverkehrs ist bereits heute lediglich die Er-
schließung in östliche Richtung der K 93 zulässig. Für die Zielverkehre des
Schwerverkehrs sind derzeit beide Fahrbeziehungen möglich. Da jedoch vor
allem der Schwerverkehr aus der Ortschaft Triangel rausgehalten werden
soll, sehen Überlegungen vor, dass Abbiegeverbot auch für die Zielverkehre
auszuweiten. Für die Leichtverkehre sollte die Fahrbeziehung in bzw. aus
Richtung der Ortschaft weiterhin zulässig sein. Es wird jedoch angestrebt,
diesen Anteil so gering wie möglich zu halten.

Da dies ein Wunschszenario ist und die derzeitige Verteilung davon deutlich
abweicht, gilt es die angestrebte Verteilung durch gezielte bauliche und be-
triebliche Maßnahmen zu erreichen und nach Umsetzung der Bauentwick-
lung ggf. weiter gegenzusteuern. Dabei sind Evaluierungen sicher sinnvoll,
in dem das Verkehrsgeschehen sowohl vor als auch nach Umsetzung der
Maßnahmen erfasst und bewertet wird. Im Folgenden wird auf die Maßnah-
men eingegangen, die zum Erreichen des Szenarios beitragen können.

Schwerverkehrslenkung
Beschilderung
Ein Großteil der Schwerverkehre erschließt das Gewerbegebiet aus westli-
cher Richtung der B 188 und nutzt die Straße „Im Dragen“ zur Durchfahrt
durch die Ortschaft Triangel. Bereits am Knotenpunkt B 188/ Im Dragen
sollte eine Beschilderung mit dem Hinweis erfolgen, dass das Gewerbege-
biet für Schwerverkehre nur über die L 289 zu erreichen ist (vgl. Abb. 6
links). Zudem müsste am Knotenpunkt K 93/ Fehringstraße aus westlicher
Richtung kommend entsprechend ein Hinweis erfolgen, dass für Schwer-
verkehre lediglich die Weiterfahrt in Richtung Osten zulässig ist. Die Be-
schilderung würde ähnlich aussehen wie die bereits vorhandene Beschilde-
rung für die Quellverkehre aus der Fehringstraße (vgl. Abb. 6 rechts).
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Abb. 6 Lageplan mit Hinweisen zur Verkehrslenkung (links) und Beschil-
derung am Knotenpunkt K 93/ Fehringstraße (rechts)

Knotenpunktgestaltung
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens werden auch Ausbaumöglichkeiten des
Knotenpunktes K 93/ Fehringstraße in Betracht gezogen. Damit die Hin-
weise zur Schwerverkehrslenkung auch tatsächlich befolgt werden, sollte
ergänzend zur Beschilderung beim Knotenpunktausbau darauf geachtet
werden, dass dieser so gestaltet wird, dass das Linksabbiegen aus westli-
cher Richtung der K 93 möglichst unattraktiv wird. Dabei könnten beispiels-
weise Radien für die Schleppkurven danach bemessen werden, dass Leicht-
fahrzeuge zwar abbiegen können, der Abbiegevorgang für Schwerverkehre
jedoch erschwert wird. An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass
die Befahrbarkeit für bestimmte Fahrzeuge (Feuerwehr, Müll, etc.…) wei-
terhin aus allen Fahrtrichtungen gegeben sein muss. Dazu ist gegebenen-
falls die Ausbildung eines überfahrbaren Bereichs im Seitenraum erforder-
lich.

Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Denkbar wäre auch das Herabsetzen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
auf den vom Durchgangsverkehr betroffenen Straßen. Dies betrifft vom
Knotenpunkt B 188/ Im Dragen aus kommend zunächst die Straße Im Dra-
gen und anschließend die Gifhorner Straße sowie die Triangeler Hauptstraße
(bis zur Einmündung in die Fehringstraße). Diese Maßnahme hätte den Ef-
fekt, dass sich die Reisezeit nach Verlassen der B 188 deutlich verlängern
würde und die Fahrroute durch die Ortschaft Triangel somit vermutlich keine
Zeitersparnis mehr gegenüber der gewünschten Fahrroute über die L 289
mit sich bringen würde.

Nachtfahrverbot
Damit die Lärmbelastung in der Ortschaft Triangel vor allem im nächtlichen
Zeitraum möglichst geringgehalten wird, ist auch ein Nachtfahrverbot für
Schwerverkehre denkbar.

Karte: OpenStreetMap Foto: SHP Ingenieure
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Verdrängung der Leichtverkehre
Wie bereits erwähnt, sollte die Fahrbeziehung in bzw. aus Richtung der Ort-
schaft für Leichtverkehre weiterhin zulässig sein, der Anteil jedoch mög-
lichst geringgehalten werden. Die Umsetzung von verschiedenen Maßnah-
men könnte dazu führen, dass die Route durch Triangel unattraktiver wird
und eine Zeitersparnis gegenüber der Route über die L 289 kaum bis gar
nicht mehr vorhanden ist.

Mittelinsel mit Versatz
Als bewährtes Mittel an Ortseinfahrten eignen sich besonders Mittelinseln
mit einseitigem oder aber auch beidseitigem Versatz (vgl. Abb. 7). Durch
die bauliche Verschwenkung müssen die Kfz-Fahrenden ihre Geschwindig-
keiten anpassen, um die Kontrolle über ihr Fahrzeug zu behalten. Bei einem
einseitigen Versatz sollte die Anordnung so gewählt werden, dass der Ver-
satz in Richtung Ortseingang erfolgt. So kann in Gegenrichtung, wenn die
erlaubte Geschwindigkeit außerorts erhöht wird, ohne Einschränkung be-
schleunigt werden. Darüber hinaus können Mittelinseln auch mit Querungs-
hilfen für den Rad- und Fußverkehr kombiniert werden.

Abb. 7 Gestaltungsbeispiele von Mittelinseln mit Versatz

Fahrbahnverengung
Fahrbahnverengungen führen in der Regel zu Geschwindigkeitsreduzierun-
gen. Durch die bauliche Einengung weist die Fahrbahn eine so geringe Quer-
schnittsbreite auf, dass lediglich ein Fahrzeug die Engstelle befahren kann
(vgl. Abb. 8). Somit muss das entgegenkommende Fahrzeug anhalten. Es
empfiehlt sich, dass die Verkehrsteilnehmenden in Ortsrichtung wartepflich-
tig sind. Der Nachteil von Fahrbahnverengungen besteht darin, dass sie
nicht kombinierbar mit Querungshilfen sind und bei höheren Verkehrsbelas-
tungen zu Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufs führen.

Abb. 8 Gestaltungsbeispiele von Fahrbahnverengungen

Foto: SHP Ingenieure Foto: SHP Ingenieure

Foto: SHP Ingenieure Foto: SHP Ingenieure
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Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Das Herabsetzen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit würde nicht nur der
Schwerverkehrslenkung entgegenkommen, sondern könnte auch dazu füh-
ren, dass Leichtverkehre aus der Ortschaft Triangel verdrängt werden. Dies
würde ebenfalls für die vom Durchgangsverkehr betroffenen Straßen gelten
(Im Dragen, Gifhorner Straße und Triangeler Hauptstraße (bis zur Einmün-
dung in die Fehringstraße)). Somit würde sich auch für die Leichtverkehre
die Reisezeit nach Verlassen der B 188 deutlich verlängern und die Fahr-
route durch die Ortschaft Triangel somit vermutlich keine Zeitersparnis mehr
gegenüber der gewünschten Fahrroute über L 289 mit sich bringen.

4.2.2 Prozentuale Verteilung

Bei den Leichtverkehren wird die Annahme getroffen, dass diese das Ge-
werbegebiet zu 80% aus östlicher Richtung der K 93 erschließen (vgl. Abb.
9 links). Bei den übrigen 20% der Verkehre wird angenommen, dass diese
aus westlicher Richtung der K 93 und somit über die Ortschaft Triangel
anreisen. Da der Verkehr aus der Ortschaft Triangel weitestgehend ver-
drängt werden soll, ist zu erwarten, dass ein Großteil der Verkehre am Kno-
tenpunkt L 289/ K 93 in den Süden und somit in Richtung der B 188 wei-
terfährt. So wird eine Verteilung von 3/4 der Verkehre in südliche Richtung
der L 289 und 1/4 der Verkehre in nördliche Richtung der L 289 angenom-
men. Das bedeutet, dass 60% der gesamten Leichtverkehre am Knoten-
punkt B 188/ L 289 ankommen. Auch hier wird eine Verteilung von 3/4 der
Verkehre in westliche Richtung der B 188 und 1/4 der Verkehre in östliche
Richtung der B 188 angenommen. Die Begründung liegt zum einen darin,
dass die Analyseverkehre gezeigt haben, dass ein Großteil der Verkehre von
der L 289 aus kommend am Knotenpunkt B 188/ L 289 in westliche Rich-
tung abbiegt. Zum anderen ist auch hier davon auszugehen, dass die Ver-
kehre, die aus der Ortschaft Triangel verdrängt werden, tendenziell eher in
westliche Richtung der B 188 weiterfahren. Die Verteilung der Zielverkehre
erfolgt identisch (vgl. Abb. 9 rechts).

Abb. 9 Räumliche Verteilung der Neuverkehre (Leichtverkehre)
Karte: OpenStreetMap Karte: OpenStreetMap
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Für die Quellverkehre des Schwerverkehrs ist lediglich die Erschließung in
östliche Richtung der K 93 zulässig (vgl. Abb. 10 links). Somit kommt der
gesamte Schwerverkehr am Knotenpunkt L 289/ K 93 an. Da ein Großteil
der Schwerverkehre in Richtung der B 188 zu erwarten ist, werden insge-
samt 80% der Schwerverkehre in südliche Richtung der L 289 verteilt und
treten somit am Knotenpunkt als Rechtseinbieger auf. Von den 80% der
Schwerverkehre, die am Knotenpunkt B 188/ L 289 ankommen wird ange-
nommen, dass mit 65% ein Großteil der Verkehre in westliche Richtung auf
die B 188 einbiegt. Die Begründung liegt auch hier darin, dass die Analyse-
verkehre gezeigt haben, dass deutlich mehr als die Hälfte der Schwerver-
kehre in den Westen weiterfährt.

Da Überlegungen bestehen, dass Abbiegeverbot in Richtung der Ortschaft
Triangel auch für die Zielverkehre des Schwerverkehrs auszuweiten, wer-
den die zum Gebiet hinfahrenden Verkehre analog zu den Quellverkehren
verteilt (vgl. Abb. 10 rechts).

Abb. 10 Räumliche Verteilung der Neuverkehre (Schwerverkehre)
Karte: OpenStreetMap Karte: OpenStreetMap
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5 Prognoseverkehre

Unter Berücksichtigung der räumlichen Verkehrsverteilung können nun die
zu erwartenden Neuverkehre an den Knotenpunkten K 93/ Fehringstraße
und L 289/ K 93 und somit auch am Knotenpunkt B 188/ L 289 ermittelt
werden. Wie bereits in der räumlichen Verteilung zu erkennen, wird ein
Großteil der Neuverkehre, sowohl der Quell- als auch der Zielverkehre, der
westlichen Richtung der B 188 zugeordnet (vgl. Abb. 11).

Abb. 11 Prognostizierte Neuverkehre am Knotenpunkt [Kfz/h]

Die Prognoseverkehre setzen sich aus den Analyseverkehren und den Neu-
verkehren zusammen. Die Fahrbeziehungen entlang der B 188 (Geradeaus-
verkehre) sind von den Neuverkehren nicht betroffen, da die prognostizier-
ten Verkehre die Quelle bzw. das Ziel ausschließlich im Gewerbegebiet an
der Fehringstraße haben.

In der morgendlichen Spitzenstunde steigt das Verkehrsaufkommen am
Knotenpunkt von 1.677 Kfz/h auf 1.776 Kfz/h (vgl. Abb. 12). Dies bedeutet
eine verkehrliche Zunahme von etwa 6%.

Karte: OpenStreetMap Karte: OpenStreetMap
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Abb. 12 Prognoseverkehre [Kfz/h] (morgens 06:45 – 07:45 Uhr)

In dem mittäglichen Zeitraum steigt das Verkehrsaufkommen am Knoten-
punkt von 1.730 Kfz/h auf 2.012 Kfz/h (vgl. Abb. 13). Dies bedeutet eine
verkehrliche Zunahme von etwa 16%.

Abb. 13 Prognoseverkehre [Kfz/h] (mittags 14:00 – 15:00 Uhr)

In der nachmittäglichen Spitzenstunde steigt das Verkehrsaufkommen am
Knotenpunkt von 1.745 Kfz/h auf 1.869 Kfz/h (vgl. Abb. 14). Dies bedeutet
eine verkehrliche Zunahme von etwa 7%.
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Abb. 14 Prognoseverkehre [Kfz/h] (nachmittags 16:15 – 17:15 Uhr)
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6 Verkehrsqualitäten

6.1 Vorbemerkung

Die Leistungsfähigkeitsuntersuchung erfolgt zunächst auf Bestandsgrund-
lage. Dies bedeutet, dass der Knotenpunkt in der derzeitigen baulichen und
betrieblichen Form untersucht wird. Dabei werden die Verkehrsqualitäten
sowohl unter Berücksichtigung der Analyseverkehre als auch der Prognose-
verkehre dargestellt. Als ergänzende Betrachtung wird die Einrichtung einer
Vollsignalisierung untersucht.

6.2 Methodik nach dem HBS 2015

Die Ermittlung der Verkehrsqualitäten erfolgt auf Grundlage der prognosti-
zierten Verkehrsstärken sowie der Geometrie der Knotenpunkte bzw. Zu-
fahrten. Beide Größen fließen in das Verfahren zur Berechnung von Ver-
kehrsqualitäten nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenver-
kehrsanlagen (HBS)1 ein. Maßgebend für die Verkehrsqualität am Knoten-
punkt ist jeweils der schlechteste Knotenstrom.

Die Verkehrsqualität wird nach dem HBS 2015 in sechs Stufen eingeteilt
(vgl. Tab. 1). Bewertet wird die Verkehrssituation zum Zeitpunkt der Spit-
zenstundenbelastung im Tagesverlauf. Die Stufengrenzen für den Kfz-Ver-
kehr sind in erster Linie im Hinblick auf die Ansprüche der Verkehrsteilneh-
mer an die Bewegungsfreiheit festgelegt, orientieren sich also an den zu
erwartenden mittleren Wartezeiten der einzelnen Ströme. Die Verkehrsqua-
litäten im Rad- und Fußverkehr werden dagegen über die maximalen War-
tezeiten bewertet. Bei den Stufen A bis D liegt ein stabiler Verkehrsablauf
vor. In Stufe A werden Verkehrsteilnehmer äußerst selten von außen beein-
flusst, bei Stufe D kommt es durch die hohe Verkehrsbelastung zu deutli-
chen Beeinträchtigungen in der Bewegungsfreiheit. Bei Stufe E treten stän-
dig gegenseitige Behinderungen zwischen den Verkehrsteilnehmern auf. Der
Verkehr bewegt sich im Bereich zwischen Stabilität und Instabilität, wobei
bereits kleine Verschlechterungen der Einflussgrößen zum Zusammenbruch
des Verkehrsflusses führen können. Bei Stufe F ist die Nachfrage größer als
die Kapazität. Die Verkehrsanlage ist überlastet. Bei den Stufen A bis D liegt
eine ausreichende Verkehrsqualität vor.

Tab. 1 Qualitätsstufen nach dem HBS

1  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV):
 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS)
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Zusätzlich zu den Verkehrsqualitäten werden die Rückstaulängen am Kno-
tenpunkt in blauen Kästen dargestellt. Hierbei wird die maximale Rückstau-
länge angesetzt, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % nicht über-
schritten wird.

6.3 Ergebnisse

6.3.1 Analyseverkehre

Die Analyseverkehre können am Knotenpunkt in allen betrachteten Zeiträu-
men nicht leistungsfähig abgewickelt werden (vgl. Abb. 15). In der mor-
gendlichen Spitzenstunde sowie im mittäglichen Zeitraum ist der Knoten-
punkt mit der Verkehrsqualitätsstufe F zu bewerten. Dies bedeutet, dass
die Auslastung über der vorhandenen Kapazität liegt. Maßgebend ist dabei
die untergeordnete Zufahrt der L 289 mit einer mittleren Wartezeit von über
45 Sekunden. Die maximale Rückstaulänge beträgt 204 bzw. 210 m und
entspricht somit 34 bzw. 35 Fahrzeuglängen. In der nachmittäglichen Spit-
zenstunde ist der Knotenpunkt mit der Verkehrsqualitätsstufe E zu bewer-
ten. Maßgebend ist dabei ebenfalls die untergeordnete Zufahrt der L 289
mit einer mittleren Wartezeit von über 45 Sekunden.

Abb. 15 Verkehrsqualitäten und Rückstaulängen [m] in der Analyse (vor-
fahrtgeregelt)

6.3.2 Prognoseverkehre

Unter Berücksichtigung der Prognoseverkehre ist der Knotenpunkt in allen
betrachteten Zeiträumen ebenfalls nicht leistungsfähig und mit der Ver-
kehrsqualitätsstufe F zu bewerten (vgl. Abb. 16). Maßgebend ist dabei wei-
terhin die untergeordnete Zufahrt der L 289. Die maximale Rückstaulänge
verlängert sich im Vergleich zur Analyse auf bis zu 522 m (mittags) und
entspricht somit 87 Fahrzeuglängen.

Abb. 16 Verkehrsqualitäten und Rückstaulängen [m] in der Analyse (vor-
fahrtgeregelt)

morgens nachmittagsmittags

morgens nachmittagsmittags
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Da die Verkehre am Knotenpunkt sowohl unter Berücksichtigung der Ana-
lyseverkehre als auch der Prognoseverkehre nicht leistungsfähig abgewi-
ckelt werden können, wird ergänzend eine weitere Variante untersucht.

Variante: Vollsignalisierung
Als Variante zur Optimierung des Verkehrsablauf am Knotenpunkt wird die
betriebliche Einrichtung einer Signalanlage untersucht. Dabei wird ein 3-
phasiges Signalzeitenprogramm mit einer festen Umlaufzeit von 90 Sekun-
den angewendet. Zudem wird die nördliche und östliche Zufahrt um einen
weiteren Fahrstreifen ergänzt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Knotenpunkt
unter Berücksichtigung der Prognoseverkehre in allen betrachteten Zeiträu-
men dann leitungsfähig ist. In der morgendlichen Spitzenstunde ist der Kno-
tenpunkt mit der Verkehrsqualitätsstufe B zu bewerten (vgl. Abb. 17). Maß-
gebend sind dabei die Geradeausverkehre aus östlicher Richtung (B 188)
mit einer mittleren Wartezeit von 31 Sekunden. Die maximale Rückstau-
länge wurde auf dem Geradeausfahrstreifen der westlichen Richtung
(B 188) mit einer Länge von 85 m erfasst und entspricht somit 14 Fahr-
zeuglängen. In der nachmittäglichen Spitzenstunde sowie im mittäglichen
Zeitraum ist der Knotenpunkt mit der Verkehrsqualitätsstufe C zu bewerten.
In diesem Fall sind die Linkseinbiegeverkehre aus der nördlichen Richtung
(L 289) mit einer mittleren Wartezeit von 41 Sekunden (mittags) und 38
Sekunden (nachmittags) maßgebend. Die maximale Rückstaulänge wurde
jeweils auf dem Geradeausfahrstreifen der östlichen Richtung (B 188) mit
einer Länge von 125 m (mittags) und 136 m (nachmittags) erfasst.

Abb. 17 Verkehrsqualitäten und Rückstaulängen [m] in der Analyse (Voll-
signalisierung)

morgens nachmittagsmittags
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7 Fazit

- Die Leistungsfähigkeitsuntersuchung hat ergeben, dass der Knoten-
punkt die prognostizierten Verkehre in allen betrachteten Zeiträumen
nicht leistungsfähig abwickeln kann. Die nördliche Zufahrt (L 289)
weist jeweils mittlere Wartezeiten von über 45 Sekunden auf und ist
entsprechend mit der Verkehrsqualitätsstufe F zu bewerten. Dies
war zu erwarten, da der Knotenpunkt bereits unter Berücksichtigung
der Analyseverkehre nicht leistungsfähig ist.

- Eine betriebliche Maßnahme am Knotenpunkt kann zu einer leis-
tungsfähigen Abwicklung der Verkehre führen. So wurde in einer
Variante untersucht, wie sich die verkehrliche Abwicklung bei einer
Signalisierung des Knotenpunktes verhält. Durch diese betriebliche
Anpassung kann der Knotenpunkt in der morgendlichen Spitzen-
stunde mit der Verkehrsqualitätsstufe B und in der nachmittäglichen
Spitzenstunde sowie im mittäglichen Zeitraum mit der Verkehrsqua-
litätsstufe C bewertet werden. Dabei liegt die mittlere Wartezeit mor-
gens bei 31 Sekunden, mittags bei 41 Sekunden und nachmittags
bei 38 Sekunden.
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